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10/01 Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)

Norm

BauRallg;

B-VG Art118 Abs3 Z9;

ROG NÖ 1976 §14;

ROG NÖ 1976 §19;

Rechtssatz

Es ist geboten und auch sinnvoll, dass die Gemeinde im Rahmen der Sicherstellung ihrer räumlichen Entwicklung auch

auf wirtschaftliche und infrastrukturelle Entwicklungen außerhalb des Gemeindegebietes Rücksicht nimmt. Die

Zuordnung einer Angelegenheit zum eigenen Wirkungsbereich ist nicht dadurch ausgeschlossen, dass eine

Angelegenheit auch überörtliche Interessen berührt (vgl. dazu z.B. das Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofes vom

15. Oktober 1969, VfSlg. 6060/1969).
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